
Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Große Anfrage der Abgeordneten Nicole Höchst, Martin Reichardt, 
Mariana Iris Harder-Kühnel, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 20/9617 –

Inobhutnahmen in Deutschland

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Inobhutnahme ist in Deutschland im Achten Buch Sozialgesetzbuch, § 42 
Absatz 1 gesetzlich geregelt:

„Die Inobhutnahme umfasst die Befugnis, ein Kind oder einen Jugendlichen 
bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer 
sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen; im Fall von Satz 1 Nummer 2 
auch ein Kind oder einen Jugendlichen von einer anderen Person wegzuneh-
men.“

Diese gesetzliche Regelung wird jedoch immer wieder von verschiedenen Ak-
teuren (vgl. www.hna.de/lokales/frankenberg/korbach-ort55370/kritik-am-wal
deck-frankenberger-jugendamt-babys-und-muetter-sollten-getrennt-werden-90
830681.html, Stand: 11. April 2023) stark kritisiert, unter anderem aufgrund 
der Deutungsvielfalt der Schlüsselbegriffe in der Begründung zur Inobhutnah-
me, wie z. B. „Symbiose“ und „Kindeswohl“ (vgl. www.sueddeutsche.de/polit
ik/jugendamt-inobhutnahme-symbiose-kommentar-1.4739917, Stand: 
11. April 2023).

Auch ein Fall eines gerichtlich entschiedenen Falles einer rechtswidrigen 
Inobhutnahme wurde bekannt (vgl. www.fr.de/politik/sorgerechtsstreit-inobhu
tnahme-jugendamt-rechtswidrig-missbrauch-gewalt-recherche-zr-9114897
7.html, Stand: 11. April 2023). Darüber hinaus gibt es aufgrund der vielen 
Inobhutnahmen oft keine freien Plätze und freie, d. h. private Träger werden 
beauftragt und erwirtschaften daraus Profit (vgl. www.deutschlandfunkkultu
r.de/mit-kindern-kasse-machen-wenn-jugendhilfe-zum-geschaeft-wird-10
0.html, Stand: 11. April 2023).

In Deutschland gab es laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2022 66 444 
Inobhutnahmen (vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/12982/umfra
ge/inobhutnahmen-minderjaehriger-durch-jugendaemter/, Stand: 4. Juli 2023).

Des Weiteren fanden die Inobhutnahmen aufgrund folgender Ursachen statt:

„Infolge der Entwicklungen wurde die unbegleitete Einreise im Jahr 2022 
auch bei den insgesamt 13 möglichen Anlässen für eine Inobhutnahme mit 
Abstand am häufigsten genannt (43 Prozent). Die Überforderung der Eltern – 
im Vorjahr noch an erster Stelle der möglichen Anlässe – rückte dadurch 2022 

Deutscher Bundestag Drucksache 20/10866
20. Wahlperiode 27.03.2024

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend vom 27. März 2024 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.

http://www.hna.de/lokales/frankenberg/korbach-ort55370/kritik-am-waldeck-frankenberger-jugendamt-babys-und-muetter-sollten-getrennt-werden-90830681.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/jugendamt-inobhutnahme-symbiose-kommentar-1.4739917
http://www.fr.de/politik/sorgerechtsstreit-inobhutnahme-jugendamt-rechtswidrig-missbrauch-gewalt-recherche-zr-91148977.html
http://www.deutschlandfunkkultur.de/mit-kindern-kasse-machen-wenn-jugendhilfe-zum-geschaeft-wird-100.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/12982/umfrage/inobhutnahmen-minderjaehriger-durch-jugendaemter/


auf Rang 2 (26 Prozent). Dahinter folgten Anzeichen für Vernachlässigungen 
(11 Prozent) und körperliche Misshandlungen (10 Prozent). Dabei waren die 
betroffenen Jungen oder Mädchen vor der Inobhutnahme in knapp jedem fünf-
ten Fall (18 Prozent) von Zuhause ausgerissen.“ (vgl. www.destatis.de/DE/Pre
sse/Pressemitteilungen/2023/06/PD23_246_225.html, Stand: 4. Juli 2023).

 1. Wie viele Inobhutnahmen hat es nach Kenntnis der Bundesregierung in 
den Jahren 2019, 2020, 2021 und 2022 gegeben, und wie hoch sind die 
Ausgaben des Bundes für die besagten Inobhutnahmen (bitte titelscharf 
nach Kapiteln tabellarisch auflisten)?

Die Daten sind den Tabellen 1 und 2 der Anlage zu entnehmen. Aufgelistet fin-
den sich die Kosten der öffentlichen Hand insgesamt. Für Inobhutnahmen sind 
die Länder bzw. Kommunen zuständig; sie tragen auch die Kosten hierfür.

 2. Wie viele der im selben Zeitraum (vgl. Frage 1) geschilderten Inobhut-
nahmen waren nach Kenntnis der Bundesregierung rechtswidrig, und wie 
viele der in Obhut genommenen Kinder waren nach Kenntnis der Bun-
desregierung männlich, weiblich oder divers?

Die Frage der Rechtswidrigkeit einzelner Maßnahmen wird von der amtlichen 
Kinder- und Jugendhilfestatistik nicht erfasst.
Die Daten zur Verteilung nach Geschlecht sind der Tabelle 3 zu entnehmen. 
Auf der Grundlage von Einzeldatenauswertungen sind differenzierte Aussagen 
für alle Ausprägungen aktuell nur für die Jahre 2019 und 2020 möglich. Die 
Merkmalsausprägung „divers“ wird seit dem Jahr 2020 erfasst. Kinder und 
Jugendliche mit den Geschlechtsangaben „divers“ und „ohne Angabe“ (nach 
§ 22 Absatz 3 des Personenstandsgesetzes) werden in den Angaben zum Jahr 
2022 zur Vermeidung von Fällen statistischer Geheimhaltung in den Standard-
tabellen per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuge-
ordnet.

 3. Wegen welcher Verdachtsmomente oder mit welchen Begründungen 
wurden nach Kenntnis der Bundesregierung diese von der Familie ent- 
und in Obhut genommen (bitte nach Nationalitäten auflisten)?

Die Anlässe für die Inobhutnahmen, die die Jugendämter angegeben haben, 
sind der Tabelle 4 zu entnehmen. Dabei ist zu beachten, dass nur ein Teil der 
Inobhutnahmen Kinder und Jugendliche betrifft, die zuvor bei ihrer Familie 
lebten. Im Jahr 2022 waren dies 36 476 von 66 444 Inobhutnahmen (54,9 Pro-
zent). Die Nationalität der Betroffenen wird von der Statistik nicht erfasst.

 4. Wie viele Kinder mussten nach Kenntnis der Bundesregierung vor ihren 
Familien versteckt werden und mit neuen Identitäten ausgestattet wer-
den?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Daten vor.

 5. Wie viele Familien waren nach Kenntnis der Bundesregierung betroffen 
(vgl. Frage 4)?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Daten vor.
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 6. Wie viele Inobhutnahmen betrafen nach Kenntnis der Bundesregierung 
Familien, in welchem die Familie aus einem Mann und einer Frau, einem 
Mann und einem Mann, einer Frau und einer Frau oder aus einem allein-
erziehenden Elternteil bestand (jeweils bitte einzeln auflisten und das 
Geschlecht des betroffenen Kindes angeben)?

Das Geschlecht der Elternteile in den Herkunftsfamilien wird von der amtli-
chen Kinder- und Jugendhilfestatistik nicht erfasst. Die Zahl der Maßnahmen, 
die Kinder und Jugendliche betrafen, die vor der Maßnahme bei einem alleiner-
ziehenden Elternteil lebten, geht aus Tabelle 5 hervor.

 7. Wie viele Inobhutnahmen bei alleinerziehenden Elternteilen wurden nach 
Kenntnis der Bundesregierung von den Jugendämtern durchgeführt (bitte 
nach Vätern und Müttern auflisten), und wie viele davon waren nach 
Kenntnis der Bundesregierung rechtswidrig?

Das Geschlecht der Elternteile in den Herkunftsfamilien wird von der amtli-
chen Kinder- und Jugendhilfestatistik nicht erfasst.
Die Frage der Rechtswidrigkeit einzelner Maßnahmen wird von der amtlichen 
Kinder- und Jugendhilfestatistik nicht erfasst.
Die Zahl der Maßnahmen, die Kinder und Jugendliche betrafen, die vor der 
Maßnahme bei einem alleinerziehenden Elternteil lebten, geht aus Tabelle 5 
hervor.

 8. Wie viele Inobhutnahmen erfolgten nach Kenntnis der Bundesregierung 
aufgrund des Betreibens oder der Handlung eines Expartners, und wie 
viele waren davon nach Kenntnis der Bundesregierung fehlerhaft?

Dazu erfasst die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik keine Informationen.

 9. Wie viele Inobhutnahmen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung 
juristisch angegriffen, und wie viele davon waren nach Kenntnis der 
Bundesregierung erfolgreich und nach welcher Zeitspanne?

Die amtliche Statistik der Inobhutnahmen erfasst erst ab dem Erhebungsjahr 
2023 Informationen dazu, ob Widerspruch der Personensorge- oder Erzie-
hungsberechtigten gegen die Maßnahme eingelegt wurde und ob eine Entschei-
dung des Familiengerichts über erforderliche Maßnahmen zum Wohl des Kin-
des oder Jugendlichen herbeigeführt wurde. Das Ergebnis des Widerspruchs 
bzw. der Entscheidung des Familiengerichts wird allerdings nicht erfasst. Die 
Ergebnisse für das Jahr 2023 werden erst im Sommer 2024 veröffentlicht. Bis 
zum Jahr 2022 wurden dazu keine Daten erhoben.

10. Wie lange dauerte nach Kenntnis der Bundesregierung durchschnittlich 
eine rechtswidrige Entnahme an (bitte auch kürzeste und längste Dauer 
angeben)?

Die Frage der Rechtswidrigkeit einzelner Maßnahmen wird von der amtlichen 
Kinder- und Jugendhilfestatistik nicht erfasst.
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11. Wie viele Kinder und Eltern wurden nach Kenntnis der Bundesregierung 
durch die Inobhutnahme traumatisiert und müssen psychologisch betreut 
werden?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Informationen vor.

12. Wie werden nach Kenntnis der Bundesregierung die Kinder und oder 
deren Familien für erlittene Traumata entschädigt?

Statistische Informationen der Justiz liegen der Bundesregierung zu dieser 
Frage nicht vor. Bei einer Amtspflichtverletzung im Rahmen der Inobhutnahme 
kommt unter den Voraussetzungen des § 839 Absatz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs in Verbindung mit Artikel 34 Satz 1 des Grundgesetzes ein Anspruch 
aus Amtshaftung gegen den Jugendamtsträger in Betracht.

13. Hat die Bundesregierung Kenntnis über die Unterbringung von in Obhut 
genommenen Kindern bei gleichgeschlechtlichen Paaren und wenn ja, 
um wie viele Kinder handelt es sich, und wie ist die geschlechtliche 
Kombination der Paare, die die Kinder aufnahmen?

Dazu erfasst die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik keine Informationen.

14. Welche Kosten gab es nach Kenntnis der Bundesregierung für die Unter-
bringung in den unterschiedlichen Unterbringungsmöglichkeiten (bitte 
nach Altersstufen aufgegliedert angeben)?

Zur Unterbringung im Rahmen der Inobhutnahme werden die Kosten in der 
amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik nur insgesamt ausgewiesen (siehe 
Antwort zu Frage 1, Tabelle 2), nicht differenziert nach Unterbringungsformen.

15. Wie viele Pflegefamilien gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung, bei 
welchen Kinder sowohl durch Soforthilfe als auch generell durch Inob-
hutnahme untergebracht worden sind?

Im Jahr 2022 wurden Minderjährige während einer Inobhutnahme in 12 009 
Fällen bei einer geeigneten Person untergebracht, in 50 748 Fällen in einer ge-
eigneten Einrichtung und in 3 687 Fällen in einer sonstigen betreuten Wohn-
form. Die Zahl der Pflegefamilien wird von der amtlichen Kinder- und Jugend-
hilfestatistik nicht erfasst.

16. Wie viele Unterbringungsmöglichkeiten gibt es nach Kenntnis der Bun-
desregierung insgesamt, und welcher Art sind diese (Heimstätte, betreute 
Wohnplätze, Plätze in Wohngemeinschaften)?

Die Anzahl der genehmigten Plätze in stationären Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe ist Tabelle 6 zu entnehmen.
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17. Wie viele freie, d. h. private Sozialträger gibt es nach Kenntnis der Bun-
desregierung, und welche Beträge erwirtschaften diese nach Kenntnis der 
Bundesregierung jährlich (bitte jeweils die Beträge insgesamt, aber auch 
einzelne freie Träger auflisten und die Beträge nennen)?

Die Ergebnisse der neu gestalteten Trägerstatistik werden für das erste Halbjahr 
2024 erwartet.
Über die erwirtschafteten Beträge liegen der Bundesregierung keine Erkennt-
nisse vor.

18. Wie viele Einnahmen wurden von den in Frage 17 Benannten durch die 
Inobhutnahmen nach Kenntnis der Bundesregierung generiert?

Dazu erfasst die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik keine Informationen.

19. Wie viele Kinder wurden und werden nach Kenntnis der Bundesregie-
rung in diesen Einrichtungen (vgl. Vorfrage) medikamentös behandelt 
und mit welcher Medikation (bitte nach Jahr und Diagnose auflisten)?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Daten vor.

20. Wie viele von den Kindern, welche durch Inobhutnahme den ursprüngli-
chen Eltern entnommen worden sind, studieren nach Kenntnis der Bun-
desregierung aktuell?

21. Wie viele von den Kindern, welche durch Inobhutnahme den ursprüngli-
chen Eltern entnommen worden sind, sind nach Kenntnis der Bundes-
regierung gerade in einer Ausbildung bzw. durchlaufen diese?

22. Welche Schulart besuchten die besagten Kinder nach Kenntnis der Bun-
desregierung (falls Förderschule, welcher Schwerpunkt)?

23. Welche Schulabschlüsse absolvierten nach Kenntnis der Bundesregie-
rung Kinder, welche durch Inobhutnahme den ursprünglichen Eltern ent-
nommen worden sind?

24. Welche Ausbildungen absolvierten nach Kenntnis der Bundesregierung 
Kinder, welche durch Inobhutnahme den ursprünglichen Eltern entnom-
men worden sind?

25. Welche Berufe ergriffen nach Kenntnis der Bundesregierung Kinder, 
welche durch Inobhutnahme den ursprünglichen Eltern entnommen wor-
den sind?

26. Wie viele von den Kindern, welche durch Inobhutnahme den ursprüngli-
chen Eltern entnommen worden sind, haben nach Kenntnis der Bundes-
regierung Alkohol- und Drogenprobleme?

Die Fragen 20 bis 26 werden gemeinsam beantwortet.
Der Bundesregierung liegen keine Daten vor.
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27. Wie viele von den Kindern, welche durch Inobhutnahme den ursprüngli-
chen Eltern entnommen worden sind, bringen nach Kenntnis der Bundes-
regierung Missbrauchserfahrungen mit?

Dazu erfasst die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik keine Informationen. 
Die Zahl der Maßnahmen, bei denen Anzeichen für sexuelle Gewalt ein Anlass 
für die Inobhutnahme waren, geht aus der Antwort zu Frage 3 hervor.

28. Machen Kinder, welche durch Inobhutnahme den ursprünglichen Eltern 
entnommen worden sind, nach Kenntnis der Bundesregierung Miss-
brauchserfahrungen vor Ort, sowohl in den Pflegfamilien als auch in den 
besagten Einrichtungen, und wenn ja, um wie viele Opfer handelt es 
sich, sind Strafanzeigen diesbezüglich bekannt, und wenn ja, wie viele 
Strafanzeigen sind bekannt?

Im Jahr 2022 haben Jugendämter in 61 Fällen Anzeichen für sexuelle Gewalt 
bei Kindern und Jugendlichen festgestellt, die zum Zeitpunkt der Gefährdungs-
einschätzung in einer Pflegefamilie lebten (Summe von Gefährdungseinschät-
zungen gemäß § 8a des Achten Buches Sozialgesetzbuch – SGB VIII – mit 
festgestellter Kindeswohlgefährdung – einschließlich latenter – und Anzeichen 
für sexuelle Gewalt). Hinzu kommen 260 Fälle von Kindern oder Jugendlichen, 
die in einer stationären Einrichtung lebten. Dies kann Fälle einschließen, bei 
denen die sexuelle Gewalt von anderen Kindern und Jugendlichen, Pflegeeltern 
und Fachkräften, aber auch Angehörigen der Herkunftsfamilie oder sonstigen 
Dritten ausgeübt wurde. Von wem die Gefährdung ausging und ob Strafanzei-
gen erfolgten, ist für das Jahr 2022 nicht bekannt.

29. Wie viele von den Kindern, welche durch eine Inobhutnahme den Erzie-
hungsberechtigten entnommen worden sind, gründeten später als Er-
wachsene nach Kenntnis der Bundesregierung ebenfalls Familien (bitte 
im Vergleich zur Gesamtgruppe aller Kinder)?

Dazu erfasst die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik keine Informationen.

30. Von wie vielen Personen, welche durch Inobhutnahme den Erziehungs-
berechtigten entnommen worden sind, wurden nach Kenntnis der Bun-
desregierung später als Erwachsenen ebenfalls die Kinder durch Inobhut-
nahme entnommen (bitte im Vergleich zur Gesamtgruppe aller Kinder)?

Dazu erfasst die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik keine Informationen.

31. Wie viele Suizide gab es nach Kenntnis der Bundesregierung im Zusam-
menhang von Inobhutnahmen (bitte im Vergleich zur Gesamtgruppe aller 
Kinder)?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Daten vor.

32. Wie viele Kinder, welche durch Inobhutnahme den Erziehungsberechtig-
ten entnommen worden sind, wurden nach Kenntnis der Bundesregie-
rung straffällig bzw. waren in einem Strafvollzug (bitte nach Jugendstraf-
vollzug und Erwachsenen-Strafvollzug aufgliedern)?

Statistische Informationen liegen der Bundesregierung nicht vor.
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33. Wie viele Kinder, welche durch Inobhutnahme den Erziehungsberechtig-
ten entnommen worden sind, wurden nach Kenntnis der Bundesregie-
rung in einer Psychiatrie behandelt (bei fester Einweisung in eine ge-
schlossene Psychiatrie, bitte zusätzlich angeben)?

In der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik zu den Inobhutnahmen wird 
die Information erfasst, ob im Anschluss an eine Inobhutnahme eine „sonstige 
stationäre Hilfe“ (z. B. Krankenhaus, Psychiatrie) eingeleitet wird. In dieser 
Zahl sind Behandlungen in der Psychiatrie enthalten, darüber hinaus aber auch 
andere Fälle, die sich nicht weiter ausdifferenzieren lassen. Im Jahr 2022 wurde 
eine „sonstige stationäre Hilfe“ in 2 852 Fällen eingeleitet. Das entspricht 
einem Anteil von 4,3 Prozent an allen 66 444 Fällen (vorläufiger) Inobhutnah-
men gemäß den §§ 42, 42a SGB VIII.
Darüber hinaus liegen Daten dazu vor, wie häufig es vorkommt, dass als an-
schließender Aufenthalt nach Beendigung einer Vollzeitpflege gemäß § 33 
SGB VIII oder Heimerziehung gemäß § 34 SGB VIII die Psychiatrie angege-
ben wird. Bei den im Jahr 2021 beendeten Hilfen von Minderjährigen traf das 
in 318 Fällen zu. Bei einer Summe von 34 254 in diesem Jahr beendeten Hilfen 
gemäß den §§ 33, 34 SGB VIII für Minderjährige entspricht das einem Anteil 
von 0,9 Prozent. Ob diese Hilfen gemäß den §§ 33, 34 SGB VIII im Anschluss 
an eine Inobhutnahme durchgeführt wurden, geht aus der Statistik für das Jahr 
2021 nicht hervor.

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 7 – Drucksache 20/10866



Drucksache 20/10866 – 8 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 9 – Drucksache 20/10866



Drucksache 20/10866 – 10 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 11 – Drucksache 20/10866



Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.bundesanzeiger-verlag.de

ISSN 0722-8333


